
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/10/9 11Os86/69
(11Os87/69)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1969

Norm

StPO §258 Abs2 Bb

Rechtssatz

Auch ein außergerichtliches Geständnis kann als Beweismittel gewertet werden (so schon EvBl 1960/33, 1961/519).

Entscheidungstexte

11 Os 86/69
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